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Software ist zunehmend Gegenstand rechtlicher Regelungen, nicht nur im 
Urheber- und Patentrecht: In der strafrechtlichen Diskussion wird Software 
sowohl als Instrument von Straftätern, als auch als Mittel zu deren Verfol-
gung wahrgenommen. Die Diskussion über strafrechtliche Regelungen wird 
von Aussagen dominiert, die ein völlig falsches Bild von den Funktionen und 
Möglichkeiten „nützlicher“ oder „schädlicher“ Software vermitteln. Im Vortrag 
werden am Beispiel der Diskussion über „Hackertools“ und den „Bundestro-
janer“ Diskrepanzen und Widersprüche aufgezeigt, die zwischen den rechts-
politischen Argumenten und den technischen Grundlagen bestehen. 
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